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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1579/2003 DER KOMMISSION
vom 9. September 2003

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1947/2002 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in
ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 10. September 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 9. September 2003

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 9. September 2003 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrpreis

0702 00 00 052 136,2
060 112,5
064 73,5
096 45,5
999 91,9

0707 00 05 052 120,2
096 16,4
999 68,3

0709 90 70 052 83,4
999 83,4

0805 50 10 388 60,7
524 54,5
528 57,2
999 57,5

0806 10 10 052 73,5
064 62,1
999 67,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 75,6
400 86,1
508 71,7
512 96,0
528 44,5
720 61,8
800 163,0
804 87,3
999 85,8

0808 20 50 052 109,3
388 87,3
720 56,8
999 84,5

0809 30 10, 0809 30 90 052 100,9
999 100,9

0809 40 05 052 78,6
060 62,4
064 60,5
066 65,8
068 54,5
093 70,3
094 58,4
512 67,0
624 126,2
999 69,8

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl. L 273 vom 16.10.2001, S. 6). Der Code
„999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1580/2003 DER KOMMISSION
vom 9. September 2003

zur Erteilung von Ausfuhrlizenzen nach dem Verfahren B im Sektor Obst und Gemüse (Äpfel)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates vom
28. Oktober 1996 über die gemeinsame Marktorganisation für
Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 47/2003 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1961/2001 der Kommis-
sion vom 8. Oktober 2001 mit Durchführungsbestimmungen
zur Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates hinsichtlich der
Ausfuhrerstattungen für Obst und Gemüse (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1176/2002 (4), insbesondere auf
Artikel 6 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 1061/2003 der
Kommission (5) wurden die Richtmengen festgesetzt, für
die nach dem Verfahren B Ausfuhrlizenzen erteilt
werden dürfen.

(2) Nach den der Kommission zurzeit vorliegenden Kennt-
nissen könnten die für den derzeitigen Ausfuhrzeitraum
vorgesehenen Richtmengen bei Äpfeln bald über-

schritten werden. Diese Überschreitung würde eine
reibungslose Anwendung von Ausfuhrerstattungen im
Sektor Obst und Gemüse beeinträchtigen.

(3) Angesichts dieser Lage sind Anträge auf Erteilung von
Lizenzen nach dem Verfahren B, die für nach dem 9.
September 2003 ausgeführte Äpfel gestellt werden, bis
zum Ende des derzeitigen Ausfuhrzeitraums abzu-
lehnen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gemäß Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1061/2003 gestellte
Anträge, welche nach dem Verfahren B die Erteilung von
Lizenzen für die Ausfuhr von Äpfel betreffen und für welche
die Ausfuhranmeldungen nach dem 9. September 2003 und
vor dem 17. September 2003 angenommen werden, sind abzu-
lehnen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 10. September 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 9. September 2003

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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RICHTLINIE 2003/59/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 15. Juli 2003

über die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge für den
Güter- oder Personenkraftverkehr und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des
Rates und der Richtlinie 91/439/EWG des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 76/914/EWG

des Rates

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 71,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und So-
zialausschusses (2),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Artikel 5 Absätze 1, 2 und 4 der Verordnung (EWG)
Nr. 3820/85 (4) ist vorgesehen, dass bestimmte im Güter-
bzw. Personenverkehr eingesetzte Fahrer in Abhängigkeit
von ihrem Alter, von der Fahrzeugklasse oder von der
Länge der Fahrtstrecke Inhaber eines Befähigungsnach-
weises sein müssen, der den gemeinschaftlichen Rechts-
vorschriften über das Mindestniveau der Ausbildung für
bestimmte Fahrer von Transportfahrzeugen im Straßen-
verkehr entspricht. Dieses Mindestniveau wird durch die
Richtlinie 76/914/EWG (5) vorgegeben.

(2) Da die Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 3820/
85 nur für sehr wenige Fahrer gelten und da derzeit eine
obligatorische Berufsausbildung von Berufskraftfahrern
nur in einigen Mitgliedstaaten vorgesehen ist, übt die
Mehrheit der Berufskraftfahrer in der Gemeinschaft ihren
Beruf bislang ausschließlich auf der Grundlage ihres
Führerscheins aus.

(3) Um es den Kraftfahrern zu ermöglichen, sich auf die
neuen Anforderungen aufgrund der Weiterentwicklung
des Kraftverkehrsmarktes einzustellen, sollten die
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften auf alle Kraft-
fahrer ausgedehnt werden, und zwar unabhängig davon,
ob sie ihren Beruf als Selbstständige oder als abhängig
Beschäftigte, im gewerblichen Güterverkehr oder im
Werkverkehr ausüben.

(4) Ziel der neuen gemeinschaftlichen Vorschriften ist die
Qualitätssicherung für den Beruf des Kraftfahrers in
Form einer Qualifikation sowohl für die Aufnahme als
auch für die Ausübung des Berufs.

(5) Speziell die Pflicht zu einer Grundqualifikation und zur
Weiterbildung stellt auf die Verbesserung der Straßenver-
kehrssicherheit und der Sicherheit des Fahrers ab, wobei
sich dies auch auf das Verhalten des Fahrers bei
haltendem Fahrzeug erstreckt. Darüber hinaus dürfte ein
moderner Arbeitsplatz bei jungen Menschen das Inter-
esse für den Beruf des Kraftfahrers wecken, was dazu
beitragen dürfte, dass Berufsanfänger den Weg in diesen
Mangelberuf finden.

(6) Zur Vermeidung ungleicher Wettbewerbsbedingungen
sollte diese Richtlinie für das Führen von Fahrzeugen
sowohl durch Staatsangehörige eines Mitgliedstaats als
auch durch Staatsangehörige eines Drittlands gelten, die
von einem in einem Mitgliedstaat niedergelassenen
Unternehmen beschäftigt oder eingesetzt werden.

(7) Damit ein Kraftfahrer die ordnungsgemäße Einhaltung
seiner Verpflichtungen nachweisen kann, sollten die
Mitgliedstaaten einen Befähigungsnachweis ausstellen,
mit dem die Grundqualifikation oder die Weiterbildung
bescheinigt wird.

(8) Die in einigen Mitgliedstaaten bestehenden Systeme sind
unterschiedlich gestaltet. Um die Durchführung der
Bestimmungen über die Grundqualifikation zu
erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit
haben, zwischen mehreren Optionen zu wählen.

(9) Um die Qualifikation von Berufskraftfahrern, die ihren
Beruf bereits ausüben, auf dem neuesten Stand zu halten,
sollte für diese Fahrer eine regelmäßige Auffrischung der
für die Ausübung des Berufs wesentlichen Kenntnisse
vorgeschrieben werden.

(10) Die Mindestanforderungen für die Grundqualifikation
und die Weiterbildung betreffen die beim Fahren und
beim Halten zu beachtenden Sicherheitsregeln. Die
Entwicklung eines defensiven Fahrstils, d. h. das Voraus-
sehen von Gefahren und die Rücksichtnahme auf die
übrigen Verkehrsteilnehmer, der mit einem rationelleren
Kraftstoffverbrauch einhergeht, wird sich sowohl auf die
Gesellschaft als auch auf das Straßentransportgewerbe
selbst positiv auswirken.
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(11) Die erworbenen Rechte von Berufskraftfahrern, die ihren
Führerschein als Zugangsvoraussetzung für den Beruf
vor dem Termin erworben haben, der für den Erwerb
des Befähigungsnachweises zur Bescheinigung der
entsprechenden Grundqualifikation oder der Weiterbil-
dung vorgesehen ist, sollten durch diese Richtlinie nicht
eingeschränkt werden.

(12) Die Durchführung der im Rahmen der Grundqualifika-
tion und der Weiterbildung vorgesehenen Lehrgänge
sollte nur Ausbildungsstätten gestattet sein, die von den
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zugelassen
wurden. Um die Qualität dieser zugelassenen Ausbil-
dungsstätten zu gewährleisten, sollten die zuständigen
Behörden harmonisierte Zulassungskriterien festlegen, so
unter anderem das einer fundierten fachlichen Kompe-
tenz.

(13) Die Durchführung der im Rahmen der Grundqualifika-
tion und der Weiterbildung vorgesehenen Prüfungen
sollte nicht nur den zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten, sondern auch allen von ihnen benannten Stellen
übertragen werden. In Anbetracht der Bedeutung dieser
Richtlinie im Hinblick auf die Straßenverkehrssicherheit
und gleiche Wettbewerbsbedingungen sollten die
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten diese
Prüfungen überwachen.

(14) Die Mitgliedstaaten sollten vorschreiben, dass die Beendi-
gung der ersten Weiterbildungsmaßnahme und die
Ausstellung des Befähigungsnachweises zur Bescheini-
gung der Weiterbildung entweder innerhalb von fünf
Jahren nach dem Zeitpunkt der Ausstellung des Befähi-
gungsnachweises zur Bescheinigung der Grundqualifika-
tion oder innerhalb von fünf Jahren nach dem Stichtag
erfolgen muss, bis zu dem bestimmte Kraftfahrer ihre
erworbenen Rechte geltend machen können. Eine
Verkürzung oder Verlängerung dieser Fristen sollte eben-
falls zulässig sein. Im Anschluss an die erste Weiterbil-
dung sollte sich der Kraftfahrer alle fünf Jahre einer
neuen Weiterbildungsmaßnahme unterziehen.

(15) Zur Bestätigung, dass ein Berufskraftfahrer aus einem
Mitgliedstaat Inhaber eines Befähigungsnachweises im
Sinne dieser Richtlinie ist, und zur Erleichterung der
gegenseitigen Anerkennung der verschiedenen Befähi-
gungsnachweise sollten die Mitgliedstaaten den hierfür
vorgesehenen harmonisierten Gemeinschaftscode
zusammen mit dessen Gültigkeitsdauer entweder auf
dem Führerschein oder auf dem neuen Fahrerqualifizie-
rungsnachweis vermerken, der von den Mitgliedstaaten
gegenseitig anerkannt wird und für den in dieser
Richtlinie ein harmonisiertes Modell vorgesehen ist. In
Anbetracht der Bedeutung der damit verbundenen
Rechte für die Straßenverkehrssicherheit und die Wettbe-
werbsgerechtigkeit sollte dieser Nachweis den gleichen
Vorschriften für die Fälschungssicherheit genügen wie
der Führerschein. Da jeder Mitgliedstaat nach der Rich-
tlinie 91/439/EWG (1) das Recht behält, die Gültigkeits-
dauer der von ihm ausgestellten Führerscheine nach
nationalen Kriterien festzulegen, sollte es den Mitglied-
staaten im Rahmen der ihnen eingeräumten Möglichkeit,
den Gemeinschaftscode auf dem neuen Fahrerqualifizie-
rungsnachweis zu vermerken, gestattet sein, eine von der

Gültigkeitsdauer einer Weiterbildungsmaßnahme
abweichende Gültigkeitsdauer von Führerscheinen
vorzusehen.

(16) Die Anhänge I und Ia der Richtlinie 91/439/EWG sollten
in der Weise geändert werden, dass das dort festgelegte
Verzeichnis der harmonisierten Gemeinschaftscodes um
den neuen Gemeinschaftscode ergänzt wird, aus dem
hervorgeht, bis zu welchem Termin der Fahrer die
Befähigungspflicht in Form der Grundqualifikation oder
der Weiterbildung erfüllt.

(17) Für Kraftfahrer, die Staatsangehörige eines Drittlands
sind und die ebenfalls unter diese Richtlinie fallen,
sollten besondere Bescheinigungsbestimmungen vorge-
sehen werden.

(18) Die Kommission sollte die Durchführung dieser
Richtlinie insbesondere in Anbetracht der darin vorgese-
henen unterschiedlichen Systeme für die Grundqualifika-
tion überwachen und dem Europäischen Parlament, dem
Rat, dem Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem
Ausschuss der Regionen einen entsprechenden Bericht
vorlegen.

(19) Da zahlreiche Kraftfahrer von dieser Richtlinie erfasst
werden, sollten die Bestimmungen über die Grundqualifi-
kation nach Personenverkehr und Güterverkehr diffe-
renziert in zwei Stufen angewandt werden. Die zeitlich
versetzte Anwendung dieser Richtlinie hinsichtlich der
Verpflichtung zur Grundqualifikation für die im Güter-
verkehr und die für die Personenbeförderung einge-
setzten Fahrer dürfte auch eine Staffelung der Weiterbil-
dung ermöglichen.

(20) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalit-
äten für die Ausübung der der Kommission übertragenen
Durchführungsbefugnisse (2) erlassen werden.

(21) Um der Anwendbarkeit der Bestimmungen über die
Grundqualifikation zu zwei unterschiedlichen Terminen
Rechnung zu tragen, sollten die entsprechenden Bestim-
mungen der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 sowie die
Richtlinie 76/914/EWG aufgehoben werden.

(22) Um die Grundsätze des Gemeinschaftsrechts zu befolgen,
sollten die Fahrer von Fahrzeugen für Transporte, deren
Auswirkungen auf die Straßenverkehrssicherheit als
geringer eingestuft wird oder in dem Fall, dass die Anfor-
derungen dieser Richtlinie eine unverhältnismäßige wirt-
schaftliche oder soziale Belastung darstellen, jedoch von
der Anwendung dieser Richtlinie ausgenommen werden.

(23) Da das Ziel der vorgeschlagenen Maßnahme, nämlich
die Einführung einer in der gesamten Gemeinschaft
geltenden Grundqualifikation und Weiterbildung, auf
Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht
werden kann und daher wegen des Umfangs und der
Wirkungen der Maßnahme besser auf Gemeinschafts-
ebene zu erreichen ist, kann die Gemeinschaft im
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags niederge-
legten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend
dem in demselben Artikel genannten Verhältnismäßig-
keitsprinzip geht diese Richtlinie nicht über das für die
Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus —
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HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Anwendungsbereich

Diese Richtlinie gilt für das Führen von Fahrzeugen

a) durch Staatsangehörige eines Mitgliedstaats,

b) durch Staatsangehörige eines Drittlands, die von einem in
einem Mitgliedstaat niedergelassenen Unternehmen beschäf-
tigt oder eingesetzt werden,

nachstehend „Kraftfahrer“ genannt, die auf öffentlichen
Verkehrswegen innerhalb der Gemeinschaft Beförderungen
durchführen mit

— Fahrzeugen, für die ein Führerschein der Klasse C1, C1+E, C
oder C+E im Sinne der Richtlinie 91/439/EWG oder ein als
gleichwertig anerkannter Führerschein erforderlich ist,

— Fahrzeugen, für die ein Führerschein der Klasse D1, D1+E,
D oder D+E im Sinne der Richtlinie 91/439/EWG oder ein
als gleichwertig anerkannter Führerschein erforderlich ist.

Artikel 2

Ausnahmen

Diese Richtlinie gilt nicht für Fahrer von

a) Fahrzeugen, deren zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht
über 45 km/h liegt;

b) Fahrzeugen, die von den Streitkräften, dem Katastrophen-
schutz, der Feuerwehr und den für die Aufrechterhaltung
der öffentlichen Ordnung zuständigen Kräften eingesetzt
werden oder ihrer Kontrolle unterstellt sind;

c) Fahrzeugen, die zum Zweck der technischen Entwicklung,
zu Reparatur- oder Wartungszwecken Prüfungen auf der
Straße unterzogen werden, sowie Neufahrzeugen oder
umgebauten Fahrzeugen, die noch nicht in Betrieb
genommen sind;

d) Fahrzeugen, die in Notfällen bzw. für Rettungsaufgaben
eingesetzt werden;

e) Fahrzeugen, die beim Fahrunterricht zur Erlangung eines
Führerscheins oder des Befähigungsnachweises im Sinne
von Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 eingesetzt werden;

f) Fahrzeugen, die für die nichtgewerbliche Beförderung von
Personen oder Gütern zu privaten Zwecken eingesetzt
werden;

g) Fahrzeugen zur Beförderung von Material oder Ausrüstung,
das der Fahrer zur Ausübung seines Berufs verwendet,
sofern es sich beim Führen des Fahrzeugs nicht um die
Hauptbeschäftigung des Fahrers handelt.

Artikel 3

Qualifikation und Ausbildung

(1) Das Führen von Fahrzeugen im Sinne von Artikel 1
unterliegt der Pflicht zu einer Grundqualifikation und der
Pflicht zur Weiterbildung. Zu diesem Zweck sorgen die
Mitgliedstaaten für

a) ein System für die Grundqualifikation

Die Mitgliedstaaten wählen zwischen den beiden folgenden
Optionen:

i) Option mit Kombination von Unterrichtsteilnahme und
Prüfung

Gemäß Anhang I Abschnitt 2 Nummer 2.1 beinhaltet
diese Art der Grundqualifikation eine obligatorische Teil-
nahme an Unterricht während einer bestimmten Dauer.
Sie wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Bei erfolgrei-
cher Ablegung dieser Prüfung wird der Befähigungsnach-
weis im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a)
ausgestellt.

ii) Option mit Beschränkung auf Prüfungen

Gemäß Anhang I Abschnitt 2 Nummer 2.2 beinhaltet
diese Art der Grundqualifikation keine obligatorische
Teilnahme an Unterricht, sondern lediglich eine theoreti-
sche und eine praktische Prüfung. Bei erfolgreicher Able-
gung der Prüfungen wird der Befähigungsnachweis im
Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) ausgestellt.

Ein Mitgliedstaat kann einem Kraftfahrer jedoch vor Erlan-
gung des Befähigungsnachweises das Führen eines Fahrzeugs
in seinem Hoheitsgebiet für einen höchstens dreijährigen
Zeitraum gestatten, wenn er eine mindestens sechsmonatige
innerstaatliche Berufsausbildung erhält. Im Rahmen dieser
innerstaatlichen Berufsausbildung können die Prüfungen im
Sinne der Ziffern i) und ii) in Etappen abgelegt werden.

b) ein System für die Weiterbildung

Gemäß Anhang I Abschnitt 4 beinhaltet die Weiterbildung
die obligatorische Teilnahme an Unterricht. Sie führt zur
Ausstellung des Befähigungsnachweises im Sinne von
Artikel 8 Absatz 1.

(2) Die Mitgliedstaaten können auch ein System für eine
beschleunigte Grundqualifikation vorsehen, damit ermöglicht
wird, dass der Kraftfahrer in den Fällen gemäß Artikel 5 Absatz
2 Buchstabe a) Ziffer ii) und Buchstabe b) sowie Absatz 3 Buch-
stabe a) Ziffer i) und Buchstabe b) ein Fahrzeug führt.

Gemäß Anhang I Abschnitt 3 beinhaltet die beschleunigte
Grundqualifikation die obligatorische Teilnahme an Unterricht.
Sie wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Bei erfolgreicher
Ablegung dieser Prüfung wird der Befähigungsnachweis im
Sinne von Artikel 6 Absatz 2 ausgestellt.
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(3) Die Mitgliedstaaten können einen Kraftfahrer, der die
Bescheinigung über die fachliche Eignung gemäß der Richtlinie
96/26/EG (1) erhalten hat, in den Kenntnisbereichen, die von
der Prüfung gemäß der genannten Richtlinie erfasst sind, von
den in Absatz 1 Buchstabe a) Ziffern i) und ii) und Absatz 2
vorgesehenen Prüfungen und gegebenenfalls von der Anwesen-
heit an jenem Teil der Kurse, der diese Kenntnisbereiche
betrifft, befreien.

Artikel 4

Erworbene Rechte

Von der Pflicht zu einer Grundqualifikation sind diejenigen
Kraftfahrer ausgenommen, die

a) einen Führerschein der Klasse D1, D1+E, D oder D+E oder
einen als gleichwertig anerkannten Führerschein besitzen,
der spätestens zwei Jahre nach dem Schlusstermin für die
Umsetzung dieser Richtlinie ausgestellt worden ist;

b) einen Führerschein der Klasse C1, C1+E, C oder C+E oder
einen als gleichwertig anerkannten Führerschein besitzen,
der spätestens drei Jahre nach dem Schlusstermin für die
Umsetzung dieser Richtlinie ausgestellt worden ist.

Artikel 5

Grundqualifikation

(1) Für den Zugang zur Grundqualifikation ist der vorherige
Erwerb des entsprechenden Führerscheins nicht erforderlich.

(2) Dem Kraftfahrer ist im Güterverkehr das Führen
folgender Fahrzeuge gestattet:

a) ab 18 Jahren:
i) von Fahrzeugen der Führerscheinklassen C und C+E,

sofern er den Befähigungsnachweis gemäß Artikel 6
Absatz 1 besitzt;

ii) von Fahrzeugen der Führerscheinklassen C1 und C1+E,
sofern er den Befähigungsnachweis gemäß Artikel 6
Absatz 2 besitzt;

b) ab 21 Jahren: von Fahrzeugen der Führerscheinklassen C
und C+E, sofern er den Befähigungsnachweis gemäß Artikel
6 Absatz 2 besitzt.

(3) Dem Kraftfahrer ist im Personenverkehr das Führen
folgender Fahrzeuge gestattet:

a) ab 21 Jahren:
i) von Fahrzeugen der Führerscheinklassen D und D+E für

die Personenbeförderung im Linienverkehr im Umkreis
von bis zu 50 km, sowie von Fahrzeugen der Führer-
scheinklassen D1 und D1+E, sofern er den Befähigungs-
nachweis gemäß Artikel 6 Absatz 2 besitzt.

Jeder Mitgliedstaat kann einem Fahrer das Führen von
Fahrzeugen einer der vorstehenden Führerscheinklassen
auf seinem Hoheitsgebiet ab dem Alter von 18 Jahren
gestatten, wenn dieser den Befähigungsnachweis gemäß
Artikel 6 Absatz 1 besitzt;

ii) von Fahrzeugen der Führerscheinklassen D und D+E,
sofern er den Befähigungsnachweis gemäß Artikel 6
Absatz 1 besitzt.
Jeder Mitgliedstaat kann einem Fahrer das Führen von
Fahrzeugen einer der vorstehenden Führerscheinklassen
auf seinem Hoheitsgebiet ab dem Alter von 20 Jahren
gestatten, wenn dieser den Befähigungsnachweis gemäß
Artikel 6 Absatz 1 besitzt. Das Alter darf auf 18 Jahre
herabgesetzt werden, wenn der Fahrer diese Fahrzeuge
ohne Fahrgäste führt.

b) ab 23 Jahren: von Fahrzeugen der Führerscheinklassen D
sowie D+E, sofern er den Befähigungsnachweis gemäß
Artikel 6 Absatz 2 besitzt.

(4) Unbeschadet der Altersgrenzen nach Absatz 2 brauchen
Kraftfahrer im Güterverkehr, die den Befähigungsnachweis
gemäß Artikel 6 für eine der in Absatz 2 dieses Artikels
genannten Fahrzeugklassen besitzen, für die anderen der in
diesem Absatz genannten Fahrzeugklassen keinen derartigen
Befähigungsnachweis zu erwerben.

Diese Bestimmungen gelten gleichermaßen für Fahrer der in
Absatz 3 genannten Fahrzeugklassen, die im Personenverkehr
tätig sind.

(5) Kraftfahrer im Güterverkehr, die ihre Tätigkeit im
Hinblick auf die Personenbeförderung ausweiten oder verän-
dern (oder umgekehrt) und die den Befähigungsnachweis
gemäß Artikel 6 besitzen, müssen die übereinstimmenden Teile
der Grundqualifikation nicht wiederholen, sondern nur die
spezifischen Teile der neuen Qualifikation.

Artikel 6

Befähigungsnachweis zur Bescheinigung der Grundqualifi-
kation

(1) Befähigungsnachweis zur Bescheinigung einer Grundqua-
lifikation

a) Befähigungsnachweis aufgrund von Unterrichtsteilnahme
und Prüfungen

Gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a) Ziffer i) schreibt der
Mitgliedstaat vor, dass der Bewerber für den Beruf des Kraft-
fahrers einem Unterricht in einer Ausbildungsstätte folgt,
die von den zuständigen Behörden gemäß Anhang I
Abschnitt 5 zugelassen ist und im Folgenden „zugelassene
Ausbildungsstätte“ genannt wird. Gegenstand dieses Unter-
richts sind alle Kenntnisbereiche, die in der Liste in Anhang
I Abschnitt 1 aufgeführt sind. Diese Ausbildung wird mit
der erfolgreichen Ablegung der Prüfung gemäß Anhang I
Abschnitt 2 Nummer 2.1 abgeschlossen. Diese Prüfung wird
von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten oder
einer von ihnen benannten Stelle abgenommen, um nachzu-
prüfen, ob der Bewerber für den Beruf des Kraftfahrers den
in Anhang I Abschnitt 1 geforderten Kenntnisstand in den
genannten Bereichen besitzt. Diese Behörden oder Stellen
überwachen die Prüfungen und stellen dem erfolgreichen
Bewerber einen Befähigungsnachweis zur Bescheinigung
einer Grundqualifikation aus.
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b) Befähigungsnachweis aufgrund von Prüfungen

Gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a) Ziffer ii) schreibt
der Mitgliedstaat vor, dass der Bewerber für den Beruf des
Kraftfahrers die theoretische und die praktische Prüfung
nach Anhang I Abschnitt 2 Nummer 2.2 mit Erfolg ablegen
muss. Diese Prüfungen werden von den zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten oder einer von ihnen
benannten Stelle abgenommen, um nachzuprüfen, ob der
Bewerber für den Beruf des Kraftfahrers den in Abschnitt 1
von Anhang I geforderten Kenntnisstand in allen genannten
Bereichen besitzt. Diese Behörden oder Stellen überwachen
die Prüfungen und stellen dem erfolgreichen Bewerber einen
Befähigungsnachweis zur Bescheinigung einer Grundqualifi-
kation aus.

(2) Befähigungsnachweis zur Bescheinigung einer beschleu-
nigten Grundqualifikation

Gemäß Artikel 3 Absatz 2 schreibt der Mitgliedstaat vor, dass
der Bewerber für den Beruf des Kraftfahrers einem Unterricht
in einer zugelassenen Ausbildungsstätte folgt. Gegenstand
dieses Unterrichts sind alle Kenntnisbereiche, die in Anhang I
Abschnitt 1 aufgeführt sind.

Diese Ausbildung wird mit der Prüfung gemäß Anhang I
Abschnitt 3 abgeschlossen. Diese Prüfung wird von den
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten oder einer von ihnen
benannten Stelle abgenommen, um nachzuprüfen, ob der
Bewerber für den Beruf des Kraftfahrers den in Anhang I
Abschnitt 1 geforderten Kenntnisstand in den genannten Berei-
chen besitzt. Diese Behörden oder Stellen überwachen die
Prüfung und stellen dem erfolgreichen Bewerber einen Befähi-
gungsnachweis zur Bescheinigung einer beschleunigten Grund-
qualifikation aus.

Artikel 7

Weiterbildung

Die Weiterbildung gibt den Inhabern von Befähigungsnach-
weisen gemäß Artikel 6 sowie den Kraftfahrern im Sinne des
Artikels 4 die Möglichkeit, die für ihren Beruf grundlegenden
Kenntnisse zu aktualisieren, wobei die besondere Betonung auf
der Verkehrssicherheit und dem rationelleren Kraftstoffver-
brauch liegt.

Diese Weiterbildung wird von einer zugelassenen Ausbil-
dungsstätte gemäß Anhang I Abschnitt 5 organisiert. Wechselt
der Kraftfahrer zu einem anderen Unternehmen, so ist die
bereits erfolgte Weiterbildung anzurechnen.

Die Weiterbildung dient dazu, bestimmte Kenntnisbereiche der
Liste in Anhang I Abschnitt 1 zu vertiefen und zu wiederholen.

Artikel 8

Befähigungsnachweis zur Bescheinigung der Weiter-
bildung

(1) Nach Beendigung der Weiterbildungsmaßnahme gemäß
Artikel 7 stellen die zuständigen Behörden oder die zugelassene
Ausbildungsstätte dem Kraftfahrer einen Befähigungsnachweis
zur Bescheinigung der Weiterbildung aus.

(2) Eine erste Weiterbildung zu durchlaufen haben folgende
Kraftfahrer:

a) der Inhaber eines Befähigungsnachweises gemäß Artikel 6
binnen fünf Jahren nach dem Zeitpunkt seiner Ausstellung;

b) der Kraftfahrer im Sinne von Artikel 4 nach einem von den
Mitgliedstaaten bestimmten Zeitplan binnen fünf Jahren
nach den jeweils geltenden Terminen gemäß Artikel 14
Absatz 2.

Die Mitgliedstaaten können die unter den Buchstaben a) und b)
genannten Fristen verkürzen oder verlängern, insbesondere
damit sie mit der Gültigkeitsdauer des Führerscheins überein-
stimmen oder damit eine Staffelung der Weiterbildung
ermöglicht wird. Diese Frist darf jedoch nicht kürzer als drei
Jahre und nicht länger als sieben Jahre sein.

(3) Der Kraftfahrer, der eine erste Weiterbildung im Sinne
von Absatz 2 durchlaufen hat, muss sich alle fünf Jahre vor
Ablauf der Gültigkeitsdauer des Befähigungsnachweises zur
Bescheinigung der Weiterbildung einer Weiterbildungsmaß-
nahme unterziehen.

(4) Inhaber eines Befähigungsnachweises gemäß Artikel 6
oder gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels sowie Kraft-
fahrer im Sinne von Artikel 4 müssen, wenn sie ihren Beruf
nicht mehr ausüben und den Anforderungen der Absätze 1, 2
und 3 nicht entsprechen, vor einer Wiederaufnahme des Berufs
eine Weiterbildung durchlaufen.

(5) Kraftfahrer im Güter- oder Personenverkehr, die eine
Weiterbildung für eine der in Artikel 5 Absätze 2 und 3
genannten Führerscheinklassen durchlaufen haben, brauchen
für die anderen in diesen Absätzen genannten Klassen keine
Weiterbildung zu durchlaufen.

Artikel 9

Ausbildungsort

Kraftfahrer im Sinne von Artikel 1 Buchstabe a) erhalten die
Grundqualifikation nach Artikel 5 in dem Mitgliedstaat, in dem
sie ihren ordentlichen Wohnsitz gemäß Artikel 14 der Verord-
nung (EWG) Nr. 3821/85 (1) haben.

Kraftfahrer im Sinne von Artikel 1 Buchstabe b) erhalten diese
Qualifikation in dem Mitgliedstaat, in dem das Unternehmen
niedergelassen ist, oder in dem Mitgliedstaat, der ihnen eine
Arbeitsgenehmigung erteilt hat.

Die in Artikel 1 Buchstaben a) und b) genannten Kraftfahrer
durchlaufen die Weiterbildung gemäß Artikel 7 in dem
Mitgliedstaat, in dem sie ihren ordentlichen Wohnsitz haben,
oder in dem Mitgliedstaat, in dem sie arbeiten.
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Artikel 10

Gemeinschaftscode

(1) Ausgehend von dem Befähigungsnachweis nach Artikel
6 und dem Befähigungsnachweis nach Artikel 8 Absatz 1
vermerken die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten unter
Berücksichtigung von Artikel 5 Absätze 2 und 3 sowie von
Artikel 8 den in Absatz 2 des vorliegenden Artikels vorgese-
henen Gemeinschaftscode neben den entsprechenden Führer-
scheinklassen

— entweder auf dem Führerschein

— oder auf dem „Fahrerqualifizierungsnachweis“, der nach
dem in Anhang II wiedergegebenen Modell erstellt wird.

Die von den Mitgliedstaaten ausgestellten Fahrerqualifizierungs-
nachweise werden gegenseitig anerkannt. Bei der Ausstellung
des Nachweises vergewissern sich die zuständigen Behörden,
dass der Führerschein, dessen Nummer in dem Nachweis
vermerkt ist, gültig ist.

(2) Das Verzeichnis der in den Anhängen I und I a der
Richtlinie 91/439/EWG festgelegten harmonisierten Gemein-
schaftscodes wird um folgenden Gemeinschaftscode ergänzt:

„95. Kraftfahrer, der Inhaber eines Befähigungsnachweises
ist und die Befähigungspflicht gemäß Artikel 3 bis
zum … erfüllt (zum Beispiel: 95.01.01.2012).“

(3) a) Der Kraftfahrer gemäß Artikel 1 Buchstabe b), der Fahr-
zeuge zur Güterbeförderung führt, erbringt den Nach-
weis über die mit dieser Richtlinie geforderte Qualifika-
tion und Ausbildung durch die in der Verordnung (EG)
Nr. 484/2002 (1) vorgesehene Fahrerbescheinigung.

Der Mitgliedstaat kann diesem Fahrer zusätzlich zu der
genannten Bescheinigung den Fahrerqualifizierungs-
nachweis nach Anhang II ausstellen, in dem der entspre-
chende Gemeinschaftscode vermerkt ist.

b) Der Kraftfahrer gemäß Artikel 1 Buchstabe b), der Fahr-
zeuge zur Personenbeförderung führt, weist die mit
dieser Richtlinie geforderte Qualifikation und Ausbil-
dung wie folgt nach:

— entweder durch den Gemeinschaftscode auf dem auf
ihn ausgestellten Führerschein nach dem Gemein-
schaftsmodell, oder

— durch den Fahrerqualifizierungsnachweis nach
Anhang II, in dem der entsprechende Gemeinschafts-
code vermerkt ist, oder

— durch eine nationale Bescheinigung, deren Gültigkeit
von den Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet
gegenseitig anerkannt wird.

Artikel 11

Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen
Fortschritt

Die zur Anpassung der Anhänge I und II an den wissenschaftli-
chen und technischen Fortschritt notwendigen Änderungen
werden nach dem in Artikel 12 Absatz 2 genannten Verfahren
angenommen.

Artikel 12

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/
468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 13

Bericht

Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament,
dem Rat, dem Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem
Ausschuss der Regionen vor dem 10. September 2011 einen
Bericht mit einer ersten Evaluierung der Umsetzung dieser
Richtlinie, insbesondere in Bezug auf die Gleichwertigkeit der
verschiedenen in Artikel 3 vorgesehenen Systeme für die
Grundqualifikation und die Effizienz dieser Systeme, das ange-
strebte Qualifikationsniveau zu erreichen. Dieser Bericht wird
gegebenenfalls von entsprechenden Vorschlägen begleitet.

Artikel 14

Umsetzung und Durchführung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
vor dem 10. September 2006 nachzukommen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten wenden diese Vorschriften wie folgt
an:

— hinsichtlich der Grundqualifikation für das Führen von
Fahrzeugen der Führerscheinklassen D1, D1+E, D und D+E
ab dem 10. September 2008;

— hinsichtlich der Grundqualifikation für das Führen von
Fahrzeugen der Führerscheinklassen C1, C1+E, C und C+E
ab dem 10. September 2009.

Die Mitgliedstaaten setzen die Kommission unverzüglich davon
in Kenntnis und gewähren einander Amtshilfe bei der Durch-
führung dieser Bestimmungen.
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Artikel 15

Aufhebung

(1) Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 wird wie
folgt geändert:

a) Absatz 1 wird zum 10. September 2009 aufgehoben;

b) die Absätze 2 und 4 werden zum 10. September 2008
aufgehoben.

(2) Die Richtlinie 76/914/EWG wird zum 10. September
2009 aufgehoben.

(3) Die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erlassen
wurden, um der Richtlinie 76/914/EWG nachzukommen,
verlieren ihre Gültigkeit

— ab dem 10. September 2008 für Fahrer von Kraftfahr-
zeugen zur Personenbeförderung;

— ab dem 10. September 2009 für Fahrer von Kraftfahr-
zeugen zur Güterbeförderung.

Artikel 16

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 17

Adressaten

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 15. Juli 2003.

Im Namen des Europäischen
Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
G. TREMONTI
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ANHANG I

MINDESTANFORDERUNGEN AN QUALIFIKATION UND AUSBILDUNG

Abschnitt 1: Liste der Kenntnisbereiche

Die Kenntnisse, die für die Feststellung der Grundqualifikation und Weiterbildung des Fahrers durch die Mitgliedstaaten
zu berücksichtigen sind, müssen sich zumindest auf die in dieser Liste angeführten Bereiche erstrecken. Bewerber für den
Beruf des Kraftfahrers müssen über das zum sicheren Führen eines Fahrzeugs der betreffenden Führerscheinklasse erfor-
derliche Niveau von Kenntnissen und Fähigkeiten in diesen Bereichen verfügen.

Das Mindestniveau an Kenntnissen darf nicht unter Stufe 2 der Struktur der Ausbildungsstufen in Anhang I der Entschei-
dung 85/368/EWG (1) liegen, d. h. dem Ausbildungsniveau aufgrund des Besuchs der Pflichtschule mit anschließender
Berufsausbildung.

1. Verbesserung des rationellen Fahrverhaltens auf der Grundlage der Sicherheitsregeln

Alle F ü hr e rsch ei nkl asse n

1.1. Ziel: Kenntnis der Eigenschaften der kinematischen Kette für eine optimierte Nutzung

Drehmomentkurven, Leistungskurven, spezifische Verbrauchskurven eines Motors, optimaler Nutzungsbereich
des Drehzahlmessers, optimaler Drehzahlbereich beim Schalten.

1.2. Ziel: Kenntnis der technischen Merkmale und der Funktionsweise der Sicherheitsausstattung, um das Fahrzeug zu
beherrschen, seinen Verschleiß möglichst gering zu halten und Fehlfunktionen vorzubeugen.

Besonderheiten der Zweikreisbremsanlage mit pneumatischer Übertragungseinrichtung, Grenzen des Einsatzes der
Bremsanlagen und der Dauerbremsanlage, kombinierter Einsatz von Brems- und Dauerbremsanlage, bestes
Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Getriebeübersetzung, Einsatz der Trägheit des Fahrzeugs, Einsatz der
Bremsanlagen im Gefälle, Verhalten bei Defekten.

1.3. Ziel: Fähigkeit zur Optimierung des Kraftstoffverbrauchs

Optimierung des Kraftstoffverbrauchs durch Anwendung der Kenntnisse gemäß den Nummern 1.1 und 1.2.

F ü hr er sc he i nkla sse n C, C + E , C1, C1 + E

1.4. Ziel: Fähigkeit zur Gewährleistung der Sicherheit der Ladung unter Anwendung der Sicherheitsvorschriften und
durch richtige Benutzung des Fahrzeugs

Bei der Fahrt auf das Fahrzeug wirkende Kräfte, Einsatz der Getriebeübersetzung entsprechend der Belastung des
Fahrzeugs und dem Fahrbahnprofil, Berechnung der Nutzlast eines Fahrzeugs oder einer Fahrzeugkombination,
Berechnung des Nutzvolumens, Verteilung der Ladung, Auswirkungen der Überladung auf die Achse, Fahrzeug-
stabilität und Schwerpunkt, Arten von Verpackungen und Lastträgern.

Wichtigste Kategorien von Gütern, bei denen eine Ladungssicherung erforderlich ist, Feststell- und Verzurrtech-
niken, Verwendung der Zurrgurte, Überprüfung der Haltevorrichtungen, Einsatz des Umschlaggeräts, Abdecken
mit einer Plane und Entfernen der Plane.

F ü hr er sc he i nkla sse n D, D + E , D1, D1 + E

1.5. Ziel: Fähigkeit zur Gewährleistung der Sicherheit und des Komforts der Fahrgäste

Richtige Einschätzung der Längs- und Seitwärtsbewegungen des Fahrzeugs, rücksichtsvolles Verkehrsverhalten,
Positionierung auf der Fahrbahn, sanftes Abbremsen, Beachtung der Überhänge, Nutzung spezifischer Infrastruk-
turen (öffentliche Verkehrsflächen, bestimmten Verkehrsteilnehmern vorbehaltene Verkehrswege), angemessene
Prioritätensetzung im Hinblick auf die sichere Steuerung des Fahrzeugs und die Erfüllung anderer dem Fahrer
obliegenden Aufgaben, Umgang mit den Fahrgästen, Besonderheiten der Beförderung bestimmter Fahrgast-
gruppen (Behinderte, Kinder).

1.6. Ziel: Fähigkeit zur Gewährleistung der Sicherheit der Ladung unter Anwendung der Sicherheitsvorschriften und
durch richtige Benutzung des Fahrzeugs

Bei der Fahrt auf das Fahrzeug wirkende Kräfte, Einsatz der Getriebeübersetzung entsprechend der Belastung des
Fahrzeugs und dem Fahrbahnprofil, Berechnung der Nutzlast eines Fahrzeugs oder einer Fahrzeugkombination,
Verteilung der Ladung, Auswirkungen der Überladung auf die Achse, Fahrzeugstabilität und Schwerpunkt.
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2. Anwendung der Vorschriften

Alle F ü hr e rsch ei nkl asse n

2.1. Ziel: Kenntnis der sozialrechtlichen Rahmenbedingungen und Vorschriften für den Kraftverkehr

Höchstzulässige Arbeitszeiten in der Verkehrsbranche; Grundsätze, Anwendung und Auswirkungen der Verord-
nungen (EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85; Sanktionen für den Fall, dass der Fahrtenschreiber nicht
benutzt, falsch benutzt oder verfälscht wird; Kenntnis der sozialrechtlichen Rahmenbedingungen für den Kraftver-
kehr: Rechte und Pflichten der Kraftfahrer im Bereich der Grundqualifikation und der Weiterbildung.

F ü hr er sc he i nkla sse n C, C + E , C1, C1 + E

2.2. Ziel: Kenntnis der Vorschriften für den Güterkraftverkehr

Beförderungsgenehmigungen, Verpflichtungen im Rahmen der Musterverträge für die Güterbeförderung, Erstellen
von Beförderungsdokumenten, Genehmigungen im internationalen Verkehr, Verpflichtungen im Rahmen des
CMR (Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr), Erstellen des inter-
nationalen Frachtbriefs, Überschreiten der Grenzen, Verkehrskommissionäre, besondere Begleitdokumente für die
Güter.

F ü hr er sc he i nkla sse n D, D + E , D1, D1 + E

2.3. Ziel: Kenntnis der Vorschriften für den Personenkraftverkehr

Beförderung bestimmter Personengruppen, Sicherheitsausstattung in Bussen, Sicherheitsgurte, Beladen des Fahr-
zeugs.

3. Gesundheit, Verkehrs- und Umweltsicherheit, Dienstleistung, Logistik

Alle F ü hr e rsch ei nkl asse n

3.1. Ziel: Sensibilisierung in Bezug auf Risiken des Straßenverkehrs und Arbeitsunfälle

Typologie der Arbeitsunfälle in der Verkehrsbranche, Verkehrsunfallstatistiken, Beteiligung von Lastkraftwagen/
Bussen, menschliche, materielle und finanzielle Auswirkungen.

3.2. Ziel: Fähigkeit, der Kriminalität und der Schleusung illegaler Einwanderer vorzubeugen

Allgemeine Information, Folgen für die Fahrer, Vorbeugungsmaßnahmen, Checkliste für Überprüfungen, Rechts-
vorschriften betreffend die Verantwortung der Kraftverkehrsunternehmer.

3.3. Ziel: Fähigkeit, Gesundheitsschäden vorzubeugen

Grundsätze der Ergonomie: gesundheitsbedenkliche Bewegungen und Haltungen, physische Kondition, Übungen
für den Umgang mit Lasten, individueller Schutz.

3.4. Ziel: Sensibilisierung für die Bedeutung einer guten körperlichen und geistigen Verfassung

Grundsätze einer gesunden und ausgewogenen Ernährung, Auswirkungen von Alkohol, Arzneimitteln oder jedem
Stoff, der eine Änderung des Verhaltens bewirken kann, Symptome, Ursachen, Auswirkungen von Müdigkeit und
Stress, grundlegende Rolle des Zyklus von Aktivität/Ruhezeit.

3.5. Ziel: Fähigkeit zu richtiger Einschätzung der Lage bei Notfällen

Verhalten in Notfällen: Einschätzung der Lage, Vermeidung von Nachfolgeunfällen, Verständigung der Hilfskräfte,
Bergung von Verletzten und Leistung erster Hilfe, Reaktion bei Brand, Evakuierung der Mitfahrer des LKW bzw.
der Fahrgäste des Busses, Gewährleistung der Sicherheit aller Fahrgäste, Vorgehen bei Gewalttaten, Grundprinzi-
pien für die Erstellung der einvernehmlichen Unfallmeldung.

3.6. Ziel: Fähigkeit zu einem Verhalten, das zu einem positiven Image des Unternehmens beiträgt

Verhalten des Fahrers und Ansehen des Unternehmens: Bedeutung der Qualität der Leistung des Fahrers für das
Unternehmen, unterschiedliche Rollen des Fahrers, unterschiedliche Gesprächspartner des Fahrers, Wartung des
Fahrzeugs, Arbeitsorganisation, kommerzielle und finanzielle Konsequenzen eines Rechtsstreits.

F ü hr er sc he i nkla sse n C, C + E , C1, C1 + E

3.7. Kenntnis des wirtschaftlichen Umfelds des Güterkraftverkehrs und der Marktordnung

Kraftverkehr im Verhältnis zu bestimmten Verkehrsmitteln (Wettbewerb, Verlader) unterschiedliche Tätigkeiten
im Kraftverkehr (gewerblicher Güterverkehr, Werkverkehr, Transporthilfstätigkeiten), Organisation der wichtigsten
Arten von Verkehrsunternehmen oder Transporthilfstätigkeiten, unterschiedliche Spezialisierungen (Tankwagen,
temperaturgeführte Transporte usw.), Weiterentwicklung der Branche (Diversifizierung des Leistungsangebots,
Huckepackverkehr, Subunternehmer usw.).
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F ü hr er sc he i nkla sse n D, D + E , D1, D1 + E

3.8. Ziel: Kenntnis des wirtschaftlichen Umfelds des Personenkraftverkehrs und der Marktordnung

Personenkraftverkehr im Verhältnis zu den verschiedenen Verkehrsmitteln zur Beförderung von Personen (Bahn,
Personenkraftwagen), unterschiedliche Tätigkeiten im Personenkraftverkehr, Überschreiten der Grenzen (interna-
tionaler Personenkraftverkehr), Organisation der wichtigsten Arten von Personenkraftverkehrsunternehmen.

Abschnitt 2: Pflicht zur Grundqualifikation gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a)

2.1. Option Unterrichtsteilnahme und Prüfung

Die Grundqualifikation beinhaltet Unterricht in allen in der Liste in Abschnitt 1 aufgeführten Kenntnisbereichen.
Die Unterrichtsdauer bei dieser Grundqualifikation beträgt 280 Stunden.

Jeder Bewerber für den Beruf des Kraftfahrers muss während mindestens zwanzig Fahrstunden persönlich ein
Fahrzeug der betreffenden Klasse führen, das mindestens den in der Richtlinie 91/439/EWG festgelegten Kriterien
für Prüffahrzeuge entspricht.

Während der persönlichen Führung eines Fahrzeugs wird der Bewerber für den Beruf des Kraftfahrers von einem
Ausbilder begleitet, der bei einer anerkannten Ausbildungsstätte angestellt ist. Jeder Kraftfahrer kann während
höchstens acht oder zwanzig Stunden persönlich ein Fahrzeug auf einem besonderen Gelände oder in einem
leistungsfähigen Simulator führen, damit die Verbesserung des rationellen Fahrverhaltens des Bewerbers auf der
Grundlage der Sicherheitsregeln bewertet werden kann, insbesondere seine Beherrschung des Fahrzeugs bei unter-
schiedlichem Zustand der Fahrbahn je nach Witterungsverhältnissen sowie Tages- und Nachtzeit.

Für Kraftfahrer im Sinne von Artikel 5 Absatz 5 beträgt die Unterrichtsdauer bei der Grundqualifikation 70
Stunden, davon fünf Stunden mit persönlicher Führung eines Fahrzeugs.

Nach Abschluss dieser Ausbildung wird der Kraftfahrer von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten oder
der von ihnen benannten Stelle einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung unterzogen. Diese Prüfung umfasst
mindestens eine Frage zu jedem der in der Liste der Kenntnisbereiche in Abschnitt 1 genannten Ziele.

2.2. Option Prüfungen

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten oder die von ihnen benannte Stelle nehmen eine theoretische und
eine praktische Prüfung der nachstehend beschriebenen Art ab, um nachzuprüfen, ob die Bewerber für den Beruf
des Kraftfahrers hinsichtlich aller in Abschnitt 1 genannten Ziele und Bereiche den erforderlichen Kenntnisstand
besitzen.

a) Die theoretische Prüfung besteht mindestens aus zwei Teilen:
i) einem Teil mit Multiple-choice-Fragen, Fragen mit direkter Antwort oder einer Kombination beider

Systeme;
ii) einer Erörterung von Praxissituationen.

Die theoretische Prüfung dauert mindestens vier Stunden.

b) Die praktische Prüfung besteht aus zwei Teilen:
i) einer Fahrprüfung, bei der die Verbesserung des rationellen Fahrverhaltens des Bewerbers auf der Grundlage

der Sicherheitsregeln bewertet werden soll. Diese Prüfung erfolgt nach Möglichkeit auf Straßen außerhalb
geschlossener Ortschaften, auf Schnellstraßen und Autobahnen (oder ähnlichen) sowie auf allen Arten von
Straßen in bebautem Gebiet mit den verschiedenartigen Schwierigkeiten, auf die ein Fahrer stoßen kann.
Die Prüfung sollte in Situationen mit unterschiedlicher Verkehrsdichte erfolgen. Die Fahrzeit ist auf
bestmögliche Art zu nutzen, um die Fähigkeiten des Kandidaten in allen verschiedenen Verkehrszonen zu
beurteilen. Die Fahrprüfung dauert mindestens 90 Minuten;

ii) einem praktischen Prüfungsteil, der mindestens die Nummern 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 und 3.5 betrifft.
Diese Teilprüfung dauert mindestens 30 Minuten.

Die bei den praktischen Prüfungen verwendeten Fahrzeuge entsprechen mindestens den in der Richtlinie 91/
439/EWG festgelegten Kriterien für Prüffahrzeuge.

Die praktische Prüfung kann durch eine dritte Teilprüfung ergänzt werden, die auf einem besonderen Gelände
oder in einem leistungsfähigen Simulator stattfindet und das Ziel verfolgt, die Verbesserung des rationellen
Fahrverhaltens des Bewerbers auf der Grundlage der Sicherheitsregeln zu bewerten, insbesondere seine Beherr-
schung des Fahrzeugs bei unterschiedlichem Zustand der Fahrbahn je nach Witterungsverhältnissen sowie
Tages- und Nachtzeit.

Die Dauer dieser eventuellen Teilprüfung wird nicht festgelegt. Legt der Kraftfahrer diese Prüfung ab, so kann
ihre Dauer von den 90 Minuten der Fahrprüfung nach Ziffer i) abgezogen werden, wobei der Abzug höchstens
30 Minuten betragen darf.

Für Kraftfahrer im Sinne von Artikel 5 Absatz 5 beschränkt sich die theoretische Prüfung auf diejenigen in
Abschnitt 1 genannten Kenntnisbereiche, welche die Fahrzeuge betreffen, die Gegenstand der neuen Grundqua-
lifikation sind. Diese Kraftfahrer müssen jedoch die praktische Prüfung vollständig ablegen.
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Abschnitt 3: Beschleunigte Grundqualifikation gemäß Artikel 3 Absatz 2

Die beschleunigte Grundqualifikation beinhaltet Unterricht in allen in der Liste in Abschnitt 1 aufgeführten Kenntnisbe-
reichen. Ihre Dauer beträgt 140 Stunden.

Jeder Bewerber für den Beruf des Kraftfahrers muss während mindestens zehn Fahrstunden persönlich ein Fahrzeug der
betreffenden Klasse führen, das mindestens den in der Richtlinie 91/439/EWG festgelegten Kriterien für Prüffahrzeuge
entspricht.

Während der vorgenannten persönlichen Führung eines Fahrzeugs wird der Bewerber für den Beruf des Kraftfahrers von
einem Ausbilder begleitet, der bei einer anerkannten Ausbildungsstätte angestellt ist. Jeder Kraftfahrer kann während
höchstens vier der zehn Stunden persönlich ein Fahrzeug auf einem besonderen Gelände oder in einem leistungsfähigen
Simulator führen, damit die Verbesserung des rationellen Fahrverhaltens des Bewerbers auf der Grundlage der Sicher-
heitsregeln bewertet werden kann, insbesondere seine Beherrschung des Fahrzeugs bei unterschiedlichem Zustand der
Fahrbahn je nach Witterungsverhältnissen sowie Tages- und Nachtzeit.

Für Kraftfahrer im Sinne von Artikel 5 Absatz 5 beträgt die Unterrichtsdauer bei der beschleunigten Grundqualifikation
35 Stunden, davon 2 1/2 Stunden mit persönlicher Führung eines Fahrzeugs.

Nach Abschluss dieser Ausbildung wird der Kraftfahrer von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten oder der von
ihnen benannten Stelle einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung unterzogen. Diese Prüfung umfasst mindestens eine
Frage zu jedem der in der Liste der Kenntnisbereiche in Abschnitt 1 genannten Ziele.

Abschnitt 4: Obligatorische Weiterbildung gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b)

Obligatorische Weiterbildungskurse werden von einer anerkannten Ausbildungsstätte veranstaltet. Die Dauer der Weiter-
bildung beträgt 35 Stunden alle fünf Jahre, die in Zeiteinheiten von jeweils mindestens sieben Stunden erteilt werden.
Ein Teil der Weiterbildung kann in leistungsfähigen Simulatoren erteilt werden.

Abschnitt 5: Zulassung für Grundqualifikation und Weiterbildung

5.1. Die Ausbildungsstätten für die Grundqualifikation und die Weiterbildung bedürfen einer Zulassung vonseiten der
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten. Diese Zulassung ist nur auf schriftlichen Antrag zu erteilen. Dem Zulas-
sungsantrag sind Unterlagen beizufügen, die Folgendes umfassen:

5.1.1. ein angemessenes Qualifizierungs- und Ausbildungsprogramm, in dem die unterrichteten Themengebiete
präzisiert sowie die geplante Durchführung und die Unterrichtsmethoden angegeben werden;

5.1.2. Qualifikationen und Tätigkeitsbereiche der Ausbilder;

5.1.3. Angaben zu den Unterrichtsorten, zum Lehrmaterial, zu den für die praktische Ausbildung bereitgestellten
Unterrichtsmitteln, zum eingesetzten Fuhrpark;

5.1.4. Bedingungen für die Teilnahme an den Kursen (Teilnehmerzahl).

5.2. Die zuständige Behörde hat die Zulassung schriftlich und unter folgenden Bedingungen zu erteilen:

5.2.1. die Ausbildung muss gemäß den dem Antrag beigefügten Unterlagen erteilt werden;

5.2.2. die zuständige Behörde muss bevollmächtigte Personen zur Teilnahme an den Aus- und Weiterbildung-
skursen der anerkannten Ausbildungsstätten entsenden können; sie muss ein Aufsichtsrecht über die zugelas-
senen Ausbildungsstätten in Bezug auf die eingesetzten Mittel und den ordnungsgemäßen Ablauf der Aus-
und Weiterbildungsmaßnahmen und der Prüfungen ausüben können;

5.2.3. die Zulassung kann entzogen oder ausgesetzt werden, wenn die Zulassungsbedingungen nicht mehr einge-
halten werden.

Die zugelassene Ausbildungsstätte hat zu gewährleisten, dass die Ausbilder über den neuesten Stand der
Vorschriften und der Bestimmungen für die Aus- und Weiterbildung gut unterrichtet sind. Die Ausbilder
müssen im Rahmen eines speziellen Auswahlverfahrens didaktische und pädagogische Kenntnisse nach-
weisen. Für den praktischen Teil der Ausbildung müssen die Ausbilder eine Berufserfahrung als Berufskraft-
fahrer oder eine entsprechende Fahrerfahrung, beispielsweise als Fahrlehrer für Lastkraftwagen, nachweisen.

Das Unterrichtsprogramm ist gemäß der Zulassung auf der Grundlage der in Abschnitt 1 aufgeführten
Kenntnisbereiche zu erstellen.
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ANHANG II

BESTIMMUNGEN ZUM MODELL DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN DES
FAHRERQUALIFIZIERUNGSNACHWEISES

1. Die äußeren Merkmale des Nachweises entsprechen den ISO-Normen 7810 und 7816-1.

Die Verfahren, mit denen die physikalischen Merkmale der Nachweise auf Übereinstimmung mit den internationalen
Normen geprüft werden, entsprechen der ISO-Norm 10373.

2. Der Nachweis hat zwei Seiten:

Seite 1 enthält:

a) in Blockbuchstaben die Aufschrift „Fahrerqualifizierungsnachweis“ in der (den) Sprache(n) des Mitgliedstaats, der
den Fahrerqualifizierungsnachweis ausstellt;

b) den Namen des Mitgliedstaats, der den Fahrerqualifizierungsnachweis ausstellt (fakultativ);

c) das Unterscheidungszeichen des Mitgliedstaats, der den Nachweis ausstellt, im Negativdruck in einem blauen
Rechteck, umgeben von zwölf gelben Sternen:

B: Belgien

DK: Dänemark

D: Deutschland

GR: Griechenland

E: Spanien

F: Frankreich

IRL: Irland

I: Italien

L: Luxemburg

NL: Niederlande

A: Österreich

P: Portugal

FIN: Finnland

S: Schweden

UK: Vereinigtes Königreich

d) Individualdaten des ausgestellten Nachweises unter Verwendung der folgenden Nummerierung:

1. Name des Inhabers

2. Vorname des Inhabers

3. Geburtsdatum und Geburtsort des Inhabers

4. a) Ausstellungsdatum

b) Ablaufdatum

c) Bezeichnung der Behörde, die den Fahrerqualifizierungsnachweis ausstellt (kann auch auf Seite 2 gedruckt
werden)

d) andere Nummer als die Führerscheinnummer für Zwecke der Verwaltung (fakultativ)

5. a) Führerscheinnummer

b) Seriennummer des Nachweises

6. Lichtbild des Inhabers

7. Unterschrift des Inhabers

8. Wohnort, Wohnsitz oder Postanschrift (fakultativ)

9. Fahrzeugklassen (bzw. -unterklassen), für die der Fahrer die Grundqualifikations- und Weiterbildungsverpflich-
tungen erfüllt;
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e) die Aufschrift „Modell der Europäischen Gemeinschaften“ in der (den) Sprache(n) des Mitgliedstaats, der den Nach-
weis ausstellt, und die Aufschrift „ Fahrerqualifizierungsnachweis“ in den anderen Sprachen der Gemeinschaft in
blaufarbenem Druck als Hintergrund des Fahrerqualifizierungsnachweises:
tarjeta de cualificación del conductor

chaufføruddannelsesbevis

Fahrerqualifizierungsnachweis

δελτίο επιµόρφωσης οδηγού

driver qualification card

carte de qualification de conducteur

cárta cáilíochta tiomána

carta di qualificazione del conducente

kwalificatiekaart bestuurder

carta de qualificação do motorista

kuljettajan ammattipätevyyskortti

yrkeskompetensbevis för förare

f) Referenzfarben:
— blau: Pantone Reflex blue
— gelb: Pantone Yellow

Seite 2 enthält:
a) 9. die Fahrzeugklassen (bzw. -unterklassen), für die der Fahrer die Grundqualifikations- und Weiterbildungsver-

pflichtungen erfüllt
10. den in Artikel 10 dieser Richtlinie vorgesehenen Gemeinschaftscode
11. ein Feld, in das der den Nachweis ausstellende Mitgliedstaat Angaben eintragen kann, die für die Verwaltung

des Fahrerqualifizierungsnachweises unerlässlich sind oder sich auf die Verkehrssicherheit beziehen (fakul-
tativ). Fällt die Angabe unter eine der in diesem Anhang aufgeführten Rubriken, so muss vor der Angabe die
Nummer der entsprechenden Rubrik stehen;

b) Erläuterungen zu den auf den Seiten 1 und 2 des Nachweises erscheinenden nummerierten Rubriken (zumindest
Rubriken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b und 10).
Will ein Mitgliedstaat diese Eintragungen in einer anderen Landessprache abfassen als in Dänisch, Deutsch,
Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Schwedisch oder Spanisch,
so erstellt er unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Anhangs unter Verwendung einer der vorgenannten
Sprachen eine zweisprachige Fassung des Fahrerqualifizierungsnachweises.

3. Sicherheit, einschließlich Datenschutz

Die einzelnen Bestandteile des Fahrerqualifizierungsnachweises sind so zu gestalten, dass jegliche Fälschung oder
Manipulierung ausgeschlossen ist und jeglicher Fälschungs- oder Manipulierungsversuch aufgedeckt wird.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass das Sicherheitsniveau des Fahrerqualifizierungsnachweises zumindest dem
Sicherheitsniveau des Führerscheins entspricht.

4. Besondere Bestimmungen

Nach Konsultation der Kommission können die Mitgliedstaaten unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses
Anhangs Farben oder Kennzeichnungen wie Strichcodes, nationale Symbole oder Sicherheitselemente hinzufügen.

Im Rahmen der gegenseitigen Anerkennung der Nachweise darf der Strichcode keine anderen Informationen als dieje-
nigen enthalten, die bereits lesbar im Fahrerqualifizierungsnachweis stehen oder die für die Erteilung des Fahrerquali-
fizierungsnachweises unerlässlich sind.
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MODELL DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN FÜR DEN FAHRERQUALIFIZIERUNGSNACHWEIS

(In den in Österreich ausgestellten Fahrerqualifizierungsnachweisen lautet Nr. 9: „Fahrzeugklasse“).
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 4. September 2003

über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20
Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG betreffend Querkraftdorne für tragende Verbindungen

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2003) 3159)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2003/639/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21.
Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (1), geändert
durch die Richtlinie 93/68/EWG (2), insbesondere auf Artikel
13 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Bei der Entscheidung zwischen den beiden in Artikel 13
Absatz 3 der Richtlinie 89/106/EWG genannten
Verfahren zur Bescheinigung der Konformität eines
Produkts muss die Kommission„dem jeweils am wenig-
sten aufwendigen Verfahren, das mit den Sicherheitsan-
forderungen vereinbar ist“ den Vorzug geben. Das heißt,
sie muss entscheiden, ob für ein bestimmtes Produkt
oder eine bestimmte Produktfamilie entweder eine
werkseigene Produktionskontrolle unter der Verantwor-
tung des Herstellers eine notwendige und hinreichende
Voraussetzung für die Konformitätsbescheinigung ist
oder ob aus den in Artikel 13 Absatz 4 genannten
Gründen bei bestimmten Produkten eine zugelassene
Zertifizierungsstelle zu beteiligen ist.

(2) Nach Artikel 13 Absatz 4 ist das so bestimmte Verfahren
in den Mandaten und in den technischen Spezifikationen
anzugeben. Daher ist es wünschenswert, das Konzept
der Produkte oder der Produktfamilie festzulegen, das in
den Mandaten und technischen Spezifikationen
zugrunde gelegt wurde.

(3) Die beiden in Artikel 13 Absatz 3 genannten Verfahren
sind in Anhang III der Richtlinie 89/106/EWG ausführ-
lich beschrieben. Daher sollte für jedes Produkt oder jede
Produktfamilie klar festgelegt werden, wie die beiden
Verfahren unter Bezugnahme auf Anhang III anzu-
wenden sind, da in Anhang III bestimmten Systemen der
Vorzug gegeben wird.

(4) Das Verfahren nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe a)
entspricht den Systemen, die in Anhang III, Abschnitt 2
Ziffer ii) Möglichkeit 1 ohne laufende Überwachung und
in Möglichkeiten 2 und 3 festgelegt sind. Das Verfahren
nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe b) entspricht den
Systemen, die in Anhang III, Abschnitt 2 Ziffer i), und in
Anhang III, Abschnitt 2 Ziffer ii) Möglichkeit 1 mit
laufender Überwachung festgelegt sind.

(5) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für das Bauwesen —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Konformität der in Anhang I aufgeführten Produkte und
Produktfamilien wird durch ein Verfahren bescheinigt, bei dem
zusätzlich zu der werkseigenen Produktionskontrolle durch den
Hersteller eine zugelassene Zertifizierungsstelle an der Beurtei-
lung und Überwachung der Produktionskontrolle oder des
Produkts selbst beteiligt ist.
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Artikel 2

Das Konformitätsbescheinigungsverfahren nach Anhang II wird in den Aufträgen für Leitlinien für europä-
ische technische Zulassungen angegeben.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 4. September 2003

Für die Kommission
Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

Querkraftdorne für tragende Verbindungen:

Verwendet in Bauwerken, um Bewegungen der verbundenen Teile gegeneinander (zwischen Deckenplatten oder
zwischen Deckenplatten und Wänden) zu ermöglichen.



ANHANG II

BESCHEINIGUNG DER KONFORMITÄT

Anmerkung: Bei Produkten der nachstehenden Produktfamilien mit mehr als einem Verwendungszweck addieren sich die
Aufgaben der zugelassenen Stellen im Rahmen der jeweiligen Konformitätsbescheinigungssysteme.

Produktfamilie: Querkraftdorne für tragende Verbindungen (1/2)

Systeme der Konformitätsbescheinigung

Für das (die) unten angegebene(n) Produkt(e) und seinen (ihre) Verwendungszweck(e) wird die EOTA gebeten, in der
betreffenden Leitlinie für die europäische technische Zulassung das (die) folgende(n) System(e) der Konformitätsbescheini-
gung anzugeben:

Produkt Verwendungszweck Stufe oder Klasse System(e) der Konfor-
mitätsbescheinigung

Querkraftdorne für tragende Verbin-
dungen

Für Verwendungszwecke, die den
Vorschriften für die mechanische
Festigkeit und Standsicherheit
unterliegen

— 2+

System 2+: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III, Abschnitt 2 Ziffer ii Möglichkeit 1, mit Zertifizierung der werks-
eigenen Produktionskontrolle durch eine zugelassene Stelle auf der Grundlage einer Erstinspektion des Werks
und laufender Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle.

Das System sollte derart ausgestaltet werden, dass es auch da eingeführt werden kann, wo für ein bestimmtes Produkt-
merkmal eine Leistung nicht festgelegt werden muss, da wenigstens ein Mitgliedstaat für dieses Produktmerkmal keinerlei
gesetzliche Anforderungen stellt (siehe Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 89/106/EWG und gegebenenfalls Abschnitt
1.2.3 der Grundlagendokumente). In diesen Fällen darf die Nachprüfung eines solchen Produktmerkmals dem Hersteller
nicht auferlegt werden, wenn er nicht wünscht, über diese Produktleistung eine Erklärung abzugeben.

Produktfamilie: Querkraftdorne für tragende Verbindungen (2/2)

Systeme der Konformitätsbescheinigung

Für das (die) unten angegebene(n) Produkt(e) und seinen (ihre) Verwendungszweck(e) wird die EOTA gebeten, in der
betreffenden Leitlinie für die europäische technische Zulassung das (die) folgende(n) System(e) der Konformitätsbescheini-
gung anzugeben:

Produkt Verwendungszweck Stufe oder Klasse
(Brandverhalten)

System(e) der
Konformitätsbe-

scheinigung

Querkraftdorne für tragende
Verbindungen

Für Verwendungszwecke, die
den Vorschriften für das
Brandverhalten unterliegen

A1 (*), A21 (*), B (*), C (*)

A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E

(A1 bis E) (***), F

1

3

4

System 1: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III, Abschnitt 2 Ziffer i), ohne Stichprobenprüfung.
System 3: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III, Abschnitt 2 Ziffer ii) Möglichkeit 2.
System 4: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III, Abschnitt 2 Ziffer ii) Möglichkeit 3.
(*) Produkte/Materialien, die bei ihrer Herstellung eine genau bestimmte Behandlung erfahren, die zu einer besseren Einstufung ihres

Brandverhaltens führt (z. B. Zusatz eines Flammschutzmittels oder Begrenzung des Gehalts an organischen Substanzen).
(**) Produkte/Materialien, auf die die Fußnote (*) nicht zutrifft.
(***) Produkte/Materialien, bei denen eine Prüfung des Brandverhaltens nicht erforderlich ist (z. B. Produkte/Materialien der Klasse A1

nach der Entscheidung 96/603/EG in ihrer geänderten Fassung).

Das System sollte derart ausgestaltet werden, dass es auch da eingeführt werden kann, wo für ein bestimmtes Produkt-
merkmal eine Leistung nicht festgelegt werden muss, da wenigstens ein Mitgliedstaat für dieses Produktmerkmal keinerlei
gesetzliche Anforderungen stellt (siehe Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 89/106/EWG und gegebenenfalls Abschnitt
1.2.3 der Grundlagendokumente). In diesen Fällen darf die Nachprüfung eines solchen Produktmerkmals dem Hersteller
nicht auferlegt werden, wenn er nicht wünscht, über diese Produktleistung eine Erklärung abzugeben.
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 4. September 2003

über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20
Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bausätze für vorgehängte Außenwand-

bekleidungen

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2003) 3160)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2003/640/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21.
Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (1), geändert
durch die Richtlinie 93/68/EWG (2), insbesondere auf Artikel
13 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Bei der Entscheidung zwischen den beiden in Artikel 13
Absatz 3 der Richtlinie 89/106/EWG genannten
Verfahren zur Bescheinigung der Konformität eines
Produkts muss die Kommission „dem jeweils am wenig-
sten aufwendigen Verfahren, das mit den Sicherheitsan-
forderungen vereinbar ist“ den Vorzug geben. Das heißt,
sie muss entscheiden, ob für ein bestimmtes Produkt
oder eine bestimmte Produktfamilie entweder eine
werkseigene Produktionskontrolle unter der Verantwor-
tung des Herstellers eine notwendige und hinreichende
Voraussetzung für die Konformitätsbescheinigung ist
oder ob aus den in Artikel 13 Absatz 4 genannten
Gründen bei bestimmten Produkten eine zugelassene
Zertifizierungsstelle zu beteiligen ist.

(2) Nach Artikel 13 Absatz 4 ist das so bestimmte Verfahren
in den Mandaten und in den technischen Spezifikationen
anzugeben. Daher ist es wünschenswert, das Konzept
der Produkte oder der Produktfamilie festzulegen, das in
den Mandaten und technischen Spezifikationen
zugrunde gelegt wurde.

(3) Die beiden in Artikel 13 Absatz 3 genannten Verfahren
sind in Anhang III der Richtlinie 89/106/EWG ausführ-
lich beschrieben. Daher sollte für jedes Produkt oder jede
Produktfamilie klar festgelegt werden, wie die beiden
Verfahren unter Bezugnahme auf Anhang III anzu-
wenden sind, da in Anhang III bestimmten Systemen der
Vorzug gegeben wird.

(4) Das Verfahren nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe a)
entspricht den Systemen, die in Anhang III, Abschnitt 2
Ziffer ii) Möglichkeit 1 ohne laufende Überwachung und
in Möglichkeiten 2 und 3 festgelegt sind. Das Verfahren
nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe b) entspricht den
Systemen, die in Anhang III, Abschnitt 2 Ziffer i), und in
Anhang III, Abschnitt 2 Ziffer ii) Möglichkeit 1 mit
laufender Überwachung festgelegt sind.

(5) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für das Bauwesen —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Konformität der in Anhang I aufgeführten Produkte und
Produktfamilien wird durch ein Verfahren bescheinigt, bei dem
zusätzlich zu der werkseigenen Produktionskontrolle durch den
Hersteller eine zugelassene Zertifizierungsstelle an der Beurtei-
lung und Überwachung der Produktionskontrolle oder des
Produkts selbst beteiligt ist.

Artikel 2

Das Konformitätsbescheinigungsverfahren nach Anhang II wird
in den Aufträgen für Leitlinien für europäische technische
Zulassungen angegeben.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 4. September 2003

Für die Kommission
Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

Bausätze für vorgehängte Außenwandbekleidungen:

Für die Bekleidung von Gebäude-Außenwänden.
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ANHANG II

Anmerkung: Bei Produkten der nachstehenden Produktfamilien mit mehr als einem Verwendungszweck addieren sich die
Aufgaben der zugelassenen Stellen im Rahmen der jeweiligen Konformitätsbescheinigungssysteme.

Produktfamilie: Bausätze für vorgehängte Außenwandbekleidungen (1/2)

Systeme der Konformitätsbescheinigung

Für das (die) unten angegebene(n) Produkt(e) und seinen (ihre) Verwendungszweck(e) wird die EOTA gebeten, in der
betreffenden Leitlinie für die europäische technische Zulassung das (die) folgende(n) System(e) der Konformitätsbescheini-
gung anzugeben:

Produkt Verwendungszweck Stufe oder Klasse System(e) der Konfor-
mitätsbescheinigung

Bausätze für vorgehängte Außen-
wandbekleidungen

Für die Bekleidung von Gebäude-
Außenwänden

— 2+

System 2+: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III, Abschnitt 2 Ziffer ii) Möglichkeit 1, mit Zertifizierung der werksei-
genen Produktionskontrolle durch eine zugelassene Stelle auf der Grundlage einer Erstinspektion des Werks
und laufender Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle.

Das System sollte derart ausgestaltet werden, dass es auch da eingeführt werden kann, wo für ein bestimmtes Produkt-
merkmal eine Leistung nicht festgelegt werden muss, da wenigstens ein Mitgliedstaat für dieses Produktmerkmal keinerlei
gesetzliche Anforderungen stellt (siehe Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 89/106/EWG und gegebenenfalls Abschnitt
1.2.3 der Grundlagendokumente). In diesen Fällen darf die Nachprüfung eines solchen Produktmerkmals dem Hersteller
nicht auferlegt werden, wenn er nicht wünscht, über diese Produktleistung eine Erklärung abzugeben.

Produktfamilie: Bausätze für vorgehängte Außenwandbekleidungen (2/2)

Systeme der Konformitätsbescheinigung

Für das (die) unten angegebene(n) Produkt(e) und seinen (ihre) Verwendungszweck(e) wird die EOTA gebeten, in der
betreffenden Leitlinie für die europäische technische Zulassung das (die) folgende(n) System(e) der Konformitätsbescheini-
gung anzugeben:

Produkt Verwendungszweck Stufe oder Klasse
(Brandverhalten)

System(e) der
Konformi-tätsbe-

scheinigung

Bausätze für vorgehängte
Außenwandbekleidungen

Für Verwendungszwecke, die
den Vorschriften für das
Brandverhalten unterliegen

A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)

A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E

(A1 bis E) (***), F

1

3

4

System 1: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III, Abschnitt 2 Ziffer i), ohne Stichprobenprüfung.
System 3: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III, Abschnitt 2 Ziffer ii) Möglichkeit 2.
System 4: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III, Abschnitt 2 Ziffer ii) Möglichkeit 3.
(*) Produkte/Materialien, die bei ihrer Herstellung eine genau bestimmte Behandlung erfahren, die zu einer besseren Einstufung ihres

Brandverhaltens führt (z. B. Zusatz eines Flammschutzmittels oder Begrenzung des Gehalts an organischen Substanzen).
(**) Produkte/Materialien, auf die die Fußnote (*) nicht zutrifft.
(***) Produkte/Materialien, bei denen eine Prüfung des Brandverhaltens nicht erforderlich ist (z. B. Produkte/Materialien der Klasse A1

nach der Entscheidung 96/603/EG in ihrer geänderten Fassung).

Das System sollte derart ausgestaltet werden, dass es auch da eingeführt werden kann, wo für ein bestimmtes Produkt-
merkmal eine Leistung nicht festgelegt werden muss, da wenigstens ein Mitgliedstaat für dieses Produktmerkmal keinerlei
gesetzliche Anforderungen stellt (siehe Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 89/106/EWG und gegebenenfalls Abschnitt
1.2.3 der Grundlagendokumente). In diesen Fällen darf die Nachprüfung eines solchen Produktmerkmals dem Hersteller
nicht auferlegt werden, wenn er nicht wünscht, über diese Produktleistung eine Erklärung abzugeben.
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 5. September 2003

über die Verwendung von Farbfotografien oder anderen Abbildungen als gesundheitsbezogene
Warnhinweise auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2003) 3184)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2003/641/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 2001/37/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 5. Juni 2001 zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über
die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Taba-
kerzeugnissen (1), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Richtlinie 2001/37/EG müssen alle Pa-
ckungen von Tabakerzeugnissen und Außenverpack-
ungen, außer bei Erzeugnissen zum oralen Gebrauch
und sonstigen nicht zum Rauchen bestimmten Tabaker-
zeugnissen, einen allgemeinen Warnhinweis sowie einen
ergänzenden Warnhinweis aus der Liste in Anhang I der
Richtlinie tragen.

(2) Die Mitgliedstaaten können entscheiden, ob sie gesund-
heitsbezogene Warnhinweise in Form von Farbfotogra-
fien oder anderen Abbildungen auf den Verpackungen
einiger oder aller Tabakerzeugnisse, mit Ausnahme von
Erzeugnissen zum oralen Gebrauch und sonstigen nicht
zum Rauchen bestimmten Tabakerzeugnissen,
vorschreiben.

(3) Wenn Mitgliedstaaten ergänzende Warnhinweise in
Form von Farbfotografien oder anderen Abbildungen
verlangen, müssen diese den von der Kommission zu
verabschiedenden Regeln entsprechen.

(4) Mit der Richtlinie 2001/37/EG wurden neue Etikettie-
rungsvorschriften eingeführt, die die Aufmachung der
Packungen von Tabakerzeugnissen deutlich verändern,
insbesondere hinsichtlich der Größe des Texts der
Warnhinweise und ihrer grafischen Präsentation. Um
einen größtmöglichen Nutzen aus der visuellen Wirkung
dieser neuen Aufmachung zu ziehen, sollte diese eine
Zeitlang unverändert bleiben, bevor Farbfotografien oder
andere Abbildungen eingeführt werden.

(5) Untersuchungen und Erfahrungen in anderen Ländern,
die gesundheitsbezogene Warnhinweise mit Farbfotogra-
fien eingeführt haben, belegen, dass gesundheitsbezogene
Warnhinweise mit Farbfotografien oder anderen Abbil-
dungen ein wirksames Mittel sein können, um Menschen

vom Rauchen abzuhalten und die Bürger über die
Gesundheitsrisiken des Rauchens zu informieren. Die
Verwendung von Fotografien auf Verpackungen von
Tabakerzeugnissen stellt somit ein Schlüsselelement einer
umfassenden integrierten Politik zur Eindämmung des
Tabakkonsums dar.

(6) Angesichts der kulturellen Vielfalt innerhalb der Europäi-
schen Union sollte für jeden der ergänzenden Warnhin-
weise in Anhang I zur Richtlinie 2001/37/EG eine
Auswahl verschiedener Farbfotografien und anderer
Abbildungen verfügbar sein.

(7) Wenn Mitgliedstaaten gesundheitsrelevante Warnhin-
weise in Form von Farbfotografien oder anderen Abbil-
dungen verlangen, so sollte sichergestellt sein, dass diese
Bildelemente nicht verdeckt oder auf andere Art und
Weise beeinträchtigt werden.

(8) Wenn Mitgliedstaaten gesundheitsrelevante Warnhin-
weise in Form von Farbfotografien oder anderen Abbil-
dungen verlangen, sollte eine Übergangsfrist eingeräumt
werden, um die erforderlichen Änderungen beim
Produktionsablauf und in der Verpackung von Tabaker-
zeugnissen sowie den Absatz der Lagerbestände zu
ermöglichen. Die Verwendung nicht ablösbarer Etiketten
sollte für andere Tabakerzeugnisse als Zigaretten
gestattet werden.

(9) Die Einführung von Warnhinweisen mit Bildelementen
muss überwacht und ihre Wirksamkeit regelmäßig
bewertet werden.

(10) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des gemäß Artikel 10
der Richtlinie 2001/37/EG eingesetzten Ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand und Anwendungsbereich

(1) Diese Entscheidung legt Regeln für die Verwendung —
auf den Verpackungen von Tabakerzeugnissen — von Farbfoto-
grafien und anderen Abbildungen zur Darstellung und Erklä-
rung der gesundheitlichen Folgen des Rauchens fest.
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(2) Diese Entscheidung gilt für diejenigen Mitgliedstaaten,
die sich für die Verwendung von Farbfotografien oder anderen
Abbildungen in Kombination mit den ergänzenden Warnhin-
weisen gemäß der Richtlinie 2001/37/EG auf den Packungen
einiger oder aller Tabakerzeugnisse, mit Ausnahme der Pa-
ckungen von Erzeugnissen zum oralen Gebrauch und sonstigen
nicht zum Rauchen bestimmten Tabakerzeugnissen,
entscheiden.

(3) Wenn Mitgliedstaaten ergänzende Warnhinweise in Form
von Farbfotografien oder anderen Abbildungen verlangen,
müssen diese den vorstehend genannten Regeln entsprechen.

Artikel 2

Definitionen

Im Sinne der vorliegenden Entscheidung gelten die Definitionen
in Artikel 2 der Richtlinie 2001/37/EG.

Ferner gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1. „Packung von Tabakerzeugnissen“: alle Arten von Einzelver-
packungen und alle Arten der Außenverpackung, mit
Ausnahme zusätzlicher transparenter Umhüllungen;

2. „ergänzender Warnhinweis“: alle in Artikel 5 Absatz 2 Buch-
stabe b) und Anhang I der Richtlinie 2001/37/EG genannten
Warnhinweise;

3. „Quelldokument“: jede der elektronischen Dateien, die die
Kommission bereitstellt und die einen kombinierten
Warnhinweis enthalten;

4. „kombinierter Warnhinweis“: die in jedem Quelldokument
enthaltene Kombination aus einer Fotografie oder anderen
Abbildung und dem entsprechenden Text des ergänzenden
Warnhinweises gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b)
sowie Anhang I zur Richtlinie 2001/37/EG.

Artikel 3

Bibliothek der Quelldokumente

(1) Bis zum 30. September 2004 stellt die Kommission eine
Bibliothek mit Quelldokumenten bereit, so dass für jeden der
ergänzenden Warnhinweise in Anhang I der Richtlinie 2001/
37/EG eine Auswahl von Farbfotografien und anderen Abbil-
dungen verfügbar sein wird.

(2) Die Quelldokumente werden von der Kommission auf
Anfrage bereitgestellt. Die technischen Spezifikationen für den
Aufdruck werden von der Kommission vorgegeben und dürfen
in keiner Weise verändert werden.

(3) Die Kommission wird bei der Erstellung der Bibliothek
von Quelldokumenten von wissenschaftlichen und technischen
Sachverständigen unterstützt.

(4) Die ausgewählten Quelldokumente werden dem gemäß
Artikel 10 der Richtlinie 2001/37/EG eingesetzten Ausschuss
zur Stellungnahme vorgelegt.

Artikel 4

Verwendung der kombinierten Warnhinweise

(1) Wenn Mitgliedstaaten gesundheitsbezogene Warnhin-
weise in Form von Farbfotografien oder anderen Abbildungen
verlangen, so müssen alle Tabakpackungen, für die solche Foto-

grafien vorgeschrieben sind, einen kombinierten Warnhinweis
tragen, der ausschließlich aus den von der Kommission bereit-
gestellten Quelldokumenten übernommen werden darf, ohne
jegliche Veränderung einer seiner Komponenten.

Die Mitgliedstaaten können diejenigen Quelldokumente
auswählen, die für die Verbraucher in ihrem Land jeweils am
geeignetsten sind.

(2) Die kombinierten Warnungen

a) sind abwechselnd so zu verwenden, dass alle ergänzenden
Warnhinweise regelmäßig erscheinen;

b) sind auf der anderen am ehesten ins Auge fallenden Breit-
seite der Packung von Tabakerzeugnissen aufzudrucken,
wobei Format und Proportionen des Quelldokuments zu
wahren sind und die grafische Integrität von Bild und Text
nicht verändert werden darf;

c) müssen die gesamte für den zusätzlichen Warnhinweis
vorgesehene Fläche einnehmen und sind parallel zur Ober-
kante der Packung in derselben Richtung wie die übrigen
Informationen auf der Packung anzuordnen;

d) sind nach den von der Kommission vorgegebenen techni-
schen Spezifikationen für den Aufdruck zu reproduzieren;

e) sind mit einem schwarzen Balken von mindestens 3 mm
und höchstens 4 mm Breite zu umranden, der in keiner
Weise die Text- oder Bildelemente des kombinierten
Warnhinweises beeinträchtigt.

(3) Der kombinierte Warnhinweis muss mindestens 40 %
der Außenfläche der anderen am ehesten ins Auge fallenden
Breitseite der Packung einnehmen. Dieser Prozentsatz erhöht
sich bei Mitgliedstaaten mit zwei Amtssprachen auf 45 % und
bei solchen mit drei Amtssprachen auf 50 %.

Bei Packungen von anderen Tabakerzeugnissen als Zigaretten,
deren am ehesten ins Auge fallende Breitseite mehr als 75 cm2

aufweist, muss der kombinierte Warnhinweis jedoch eine
Fläche von mindestens 22,5 cm2 auf der anderen am ehesten
ins Auge fallenden Breitseite einnehmen. Diese Fläche erhöht
sich bei Mitgliedstaaten mit zwei Amtssprachen auf 24 cm2

und bei solchen mit drei Amtssprachen auf 26,25 cm2.

(4) Bei anderen Tabakerzeugnissen als Zigaretten dürfen die
kombinierten Warnhinweise mittels Aufklebern aufgebracht
werden, sofern diese nicht entfernt werden können. Die Repro-
duktion der kombinierten Warnhinweise auf den Aufklebern
muss den von der Kommission vorgegebenen technischen
Spezifikationen für den Aufdruck entsprechen.

(5) Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass zu den
kombinierten Warnhinweisen außerhalb der für diese vorgese-
henen Umrandung die Behörde genannt wird, von der der
Hinweis stammt. Außerdem können, wenn die Mitgliedstaaten
dies verlangen, die kombinierten Warnhinweisen andere
visuelle Elemente enthalten, so etwa Logos mit oder ohne
Nennung einer Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Website,
die den Verbraucher darüber informieren, welche Behörde die
Warnhinweise gibt und welche Programme für diejenigen
bereitstehen, die das Rauchen aufgeben möchten.
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(6) Mit Ausnahme der in Absatz 5 genannten Fälle dürfen
die kombinierten Warnhinweise auf der Packung nicht
kommentiert oder umschrieben noch darf in irgendeiner
anderen Weise darauf Bezug genommen werden.

Artikel 5

Visuelle Integrität der kombinierten Warnhinweise

(1) Die kombinierten Warnungen

a) sind unablösbar aufzudrucken, müssen unverwischbar sein
und dürfen nicht durch andere Angaben oder Bildzeichen
oder beim Öffnen der Verpackung verdeckt oder unterbro-
chen werden. Die kombinierten Warnhinweise dürfen nicht
auf den Steuerbanderolen oder Preisschildern der Packung
angebracht werden;

b) sind so anzuordnen, dass beim Öffnen der Packung keine
Text- oder Bildelemente des kombinierten Warnhinweises
beschädigt werden.

(2) Wenn Mitgliedstaaten beschließen, die Verwendung
kombinierter Warnhinweise auf Packungen von Tabakerzeug-
nissen zu verlangen, so erlassen sie die erforderlichen
Vorschriften, damit Umhüllungen, Beutel, Taschen, Dosen oder
andere Verpackungsmittel die kombinierten Warnhinweise oder
eines ihrer Elemente nicht ganz oder teilweise verdecken oder
unterbrechen.

(3) Steuerbanderolen oder Preisschilder dürfen nicht so ange-
bracht werden, dass sie die kombinierten Warnhinweise oder
eines ihrer Elemente ganz oder teilweise verdecken oder unter-
brechen.

(4) Die in Artikel 4 Absatz 5 genannten Angaben dürfen die
visuelle Erfassung der kombinierten Warnhinweise in keiner
Weise behindern oder beeinträchtigen.

Artikel 6

Umsetzung

Beschließt ein Mitgliedstaat, die Verwendung kombinierter
Warnhinweise auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen
vorzuschreiben, erlässt und veröffentlicht er die entsprechenden
Bestimmungen, um der vorliegenden Entscheidung nachzu-
kommen.

Diese Bestimmungen gelten frühestens ab dem 1. Oktober
2004.

In diesen Bestimmungen sind angemessene Übergangsfristen
vorzusehen, damit die notwendigen Änderungen im Produk-
tions- und Verpackungsprozess für Tabakerzeugnisse vorgen-
ommen und die Lagerbestände abgebaut werden können; dies
gilt insbesondere mit Rücksicht auf kleine und mittlere Unter-
nehmen.

Wenn die Mitgliedstaaten derartige Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Entschei-
dung Bezug. Sie regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der
innerstaatlichen Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese
Entscheidung fallenden Gebiet erlassen, und unterrichten die
Kommission alle zwei Jahre über deren Durchführung. Diese
Information sollte auch eine Folgenabschätzung mit besonderer
Bezugnahme auf die Verbrauchergewohnheiten enthalten und
sich dabei konkret auf Kinder und Jugendliche konzentrieren.

Artikel 7

Berichte und Anpassungen

(1) Spätestens am 30. September 2006 und danach alle zwei
Jahre berichtet die Kommission dem gemäß Artikel 10 der
Richtlinie 2001/37/EG eingesetzten Regelungsausschuss über
die Durchführung der vorliegenden Entscheidung. Diese
Berichte stützen sich auf die von den Mitgliedstaaten gemäß
Artikel 6 Absatz 4 dieser Entscheidung vorgelegten Informa-
tionen.

(2) In diesen Berichten weist die Kommission insbesondere
auf die Aspekte hin, die im Lichte der Erfahrung und neuer
wissenschaftlicher Erkenntnisse überprüft oder weiterentwickelt
werden müssten.

(3) Die in Artikel 11 der Richtlinie 2001/37/EG genannten
wissenschaftlichen und technischen Sachverständigen können
die Kommission bei der Abfassung dieser Berichte unterstützen.

(4) Informationen über die Durchführung dieser Entschei-
dung werden außerdem in die Berichte über die Anwendung
der Richtlinie 2001/37/EG aufgenommen, die die Kommission
gemäß Artikel 11 der genannten Richtlinie alle zwei Jahre dem
Europäischen Parlament, dem Rat und dem Wirtschafts- und
Sozialausschuss vorzulegen hat.

Artikel 8

Adressaten

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 5. September 2003

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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(In Anwendung von Titel VI des Vertrages über die Europäische Union erlassene Rechtsakte)

BESCHLUSS 2003/642/JI DES RATES
vom 22. Juli 2003

über die Anwendung des Übereinkommens zur Bekämpfung der Bestechung, an der Beamte der
Europäischen Gemeinschaften oder der Mitgliedstaaten der Europäischen Union beteiligt sind, auf

Gibraltar

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union,

gestützt auf das Übereinkommen zur Bekämpfung der Beste-
chung, an der Beamte der Europäischen Gemeinschaften oder
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union beteiligt sind (1)
(nachstehend „das Bestechungsübereinkommen“ genannt),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Das Bestechungsübereinkommen wurde mit Rechtsakt
des Rates vom 26. Mai 1997 ausgearbeitet.

(2) Es enthält keine Bestimmung über seine Anwendung auf
Gibraltar.

(3) Das Bestechungsübereinkommen und mehrere andere
auf derselben Grundlage ausgearbeitete Übereinkommen
wurden im Rahmen von Titel VI des Vertrags über die
Europäische Union vor dem 1. Juni 2000 (2) geschlossen
und seinerzeit nicht auf Gibraltar ausgedehnt.

(4) Das Vereinigte Königreich ist für die internationalen
Beziehungen Gibraltars zuständig.

(5) Die Anwendung des Bestechungsübereinkommens auf
Gibraltar ist wünschenswert —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das Bestechungsübereinkommen ist auf Gibraltar anwendbar.

Artikel 2

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union
veröffentlicht und tritt am Tag seiner Veröffentlichung in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 22. Juli 2003.

Im Namen des Rates

Der Präsident
G. ALEMANNO
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(1) ABl. C 195 vom 25.6.1997, S. 1.
(2) Zu diesem Termin wurden die Vereinbarungen zwischen Spanien

und dem Vereinigten Königreich über die Behörden von Gibraltar
im Rahmen der Rechtsakte der EU und der EG sowie die entspre-
chenden Verträge wirksam.
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